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übersetzt wurde, in diesem Staat allgemein gebräuchlich ist 
und wenn dessen innerstaatliche Rechtsvorschriften entspre
chende Lizenzen zulassen und die Einfuhr und den Verkauf 
der Werkstücke nicht untersagen. In einem Vertragsstaat, für 
den diese Voraussetzungen nicht zutreffen, sind für die Ein
fuhr und den Verkauf der Werkstücke die innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften dieses Staates und die von ihm geschlosse
nen Verträge maßgebend. Die Lizenz kann von dem Lizenz
nehmer nicht übertragen werden.

f) Eine Lizenz wird nicht erteilt, wenn der Urheber alle 
Werkstücke aus dem Verkehr gezogen hat.

Artikel Vbls

1. Jeder Vertragsstaat, der nach der bestehenden Übung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen als Entwick
lungsland angesehen wird, kann durch eine bei der Ratifika
tion, der Annahme, dem Beitritt oder später beim General
direktor der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur (im folgenden als »• der Gene
raldirektor« bezeichnet) hinterlegte Notifikation einzelne 
oder alle der in den Artikeln Vter und VQuater vorgesehenen 
Ausnahmen in Anspruch nehmen.

2. Jede Notifikation nach Absatz 1 ist während einer Frist 
von zehn Jahren seit Inkrafttreten dieses Abkommens oder 
während des nach der Hinterlegung der Notifikation noch ver
bleibenden Teiles dieser Zehnjahresfrist wirksam; sie kann 
ganz oder teilweise für jeweils weitere zehn Jahre erneuert 
werden, wenn der Vertragsstaat frühestens fünfzehn und spä
testens drei Monate vor Ende der laufenden Zehnjahresfrist 
beim Generaldirektor eine neue Notifikation hinterlegt. Wäh
rend der weiteren Zehnjahresfristen können auch erstmalige 
Notifikationen gemäß diesem Artikel hinterlegt werden.

3. Ungeachtet des Absatzes 2 ist ein Vertragsstaat, der nicht 
länger als Entwicklungsland iffi Sinn von Absatz 1 angesehen 
wird, nicht mehr berechtigt, seine nach Absatz 1 oder 2 hinter
legte Notifikation zu erneuern; gleichviel, ob dieser Staat 
seine Notifikation förmlich zurückzieht oder nicht, verliert er 
die Möglichkeit, die in den Artikeln Vter und V^uater vorge
sehenen Ausnahmen in Anspruch zu nehmen, entweder nach 
Ablauf der laufenden Zehnjahresfrist oder drei Jahre nach 
dem Zeitpunkt, in dem der Staat nicht mehr als Entwicklungs
land angesehen wird, wobei die später endende Frist maßge
bend ist.
4. Nach Ablauf der Frist, für die Notifikationen nach diesem 
Artikel wirksam waren, dürfen Werkstücke, die aufgrund der 
Ausnahmen in den Artikeln Vter und V4uater bereits herge
stellt worden sind, weiterhin in Verkehr gebracht werden, bis 
der Vorrat erschöpft ist.
5. Ein Vertragsstaat, der eine Notifikation gemäß Artikel XIII 
über die Anwendung dieses Abkommens auf ein bestimmtes 
Land oder Gebiet hinterlegt hat, dessen Lage als der Lage der 
in Absatz 1 bezeidhneten Staaten analog erachtet werden kann, 
kann für dieses Land oder Gebiet auch Notifikationen gemäß 
diesem Artikel hinterlegen und erneuern. Solange eine solche 
Notifikation wirksam ist, dürfen die Artikel Vter und V^uater 
auf dieses Land oder Gebiet angewandt werden. Der Versand 
von Werkstücken aus diesem Land oder Gebiet' in den Ver
tragsstaat wird als Ausfuhr im Sinn der Artikel Vter und 
yquater angesehen.

Artikel Vter

1. a) Ein Vertragsstaat, auf den Artikel Vbls Absatz 1 an
wendbar ist, kann die in Artikel V Absatz 2 vorgesehene Frist 
von sieben Jahren durch eine Frist von drei Jahren oder durch 
eine längere, in seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
festgelegte Frist ersetzen. Für eine Übersetzung in eine 
Sprache, die nicht in einem oder mehreren der entwickelten 
Länder, die diesem Abkommen oder nur dem Abkommen von 
1952 angehören, allgemein gebräuchlich ist, beträgt die Frist 
ein Jahr statt drei Jahre.

b) Ein Vertragsstaat, auf den Artikel Vbla Absatz 1 anwend
bar ist, kann auf Grund einer einstimmigen Vereinbarung mit

den entwickelten Ländern, die diesem Abkommen oder nur 
dem Abkommen von 1952 angehören und in denen dieselbe 
Sprache allgemein gebräuchlich ist, für Übersetzungen in diese 
Sprache die in Buchstabe а vorgesehene Frist von drei Jahren 
durch eine andere, in der Vereinbarung festgelegte Frist er
setzen, die aber nicht kürzer als ein Jahr sein darf. Satzl ist 
jedoch auf Übersetzungen in die englische, französische oder 
spanische_ Sprache nicht anwendbar. Jede derartige Vereinba
rung wird dem Generaldirektor notifiziert.

c) Die Lizenz darf nur erteilt werden, wenn der Antrag
steller gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in dem die 
Lizenz beantragt worden ist, nachweist, daß er um die Erlaub
nis des Inhabers des Übersetzungsrechts ersucht und diese 
nicht erhalten hat oder daß er den Rechtsinhaber trotz gehö
riger Bemühungen nicht ausfindig machen konnte. Gleichzei
tig mit dem Gesuch an den Rechtsinhaber hat der Antragstel
ler entweder das von der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur errichtete Internatio
nale Informationszentrum für Urheberrecht oder jedes natio
nale oder regionale Informationszentrum zu unterrichten, das 
von der Regierung des Staates, in dem der Verleger vermut
lich den Mittelpunkt seiner Geschäftstätigkeit hat, in einer 
beim Generaldirektor hinterlegten Notifikation bezeichnet 
worden ist.

d) Vermag der Antragsteller den Inhaber des Übersetzungs
rechts nicht ausfindig zu machen, so hat er eine Abschrift sei
nes Antrags mit eingeschriebener Luftpost dem Verleger, 
dessen Name auf dem Wert angegeben ist, und jedem in Buch
stabe c bezeichneten nationalen oder regionalen Informations
zentrum zu senden. Ist kein solches Zentrum notifiziert wor
den, so hat der Antragsteller auch dem von der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kul
tur errichteten Internationalen Informationszentrum für Ur
heberrecht eine Abschrift zu senden.

2. a) Nach diesem Artikel darf eine nach drei Jahren erwirk
bare Lizenz erst nach Ablauf einet weiteren Frist von sechs 
Monaten und eine nach einem Jahr erwirkbare Lizenz erst 
nach Ablauf einer weiteren Frist von neun Monaten erteilt 
werden. Die weitere Frist beginnt entweder in dem Zeitpunkt 
des in Absatz 1 Buchstabe c bezeichneten Gesuchs um Erlaub
nis zur Übersetzung oder, sofern der Inhaber des Überset
zungsrechts oder seine Anschrift unbekannt ist, im Zeitpunkt 
der Absendung der in Absatz 1 Buchstabe d bezeichneten Ab
schriften des Lizenzantrags.

b) Eine Lizenz darf nicht erteilt werden, wenn eine Über
setzung innerhalb der genannten Frist von sechs oder neun 
Monaten vom Inhaber des Übersetzungsrechts oder mit seiner 
Erlaubnis veröffentlicht worden ist.

3. Eine Lizenz nach diesem Artikel darf nur für Unterrichts-, 
Studien- oder Forschungszwecke erteilt werden.

4. a) Eine nach diesem Artikel erteilte Lizenz erstreckt sich 
nicht auf die Ausfuhr von Werkstücken und berechtigt nur 
zur Veröffentlichung der Übersetzung im Hoheitsgebiet des 
Staates, in dem die Lizenz beantragt worden ist.

b) Alle Werkstücke, die gemäß einer nach diesem Artikel 
erteilten Lizenz veröffentlicht werden, haben in der betreffen
den Sprache einen Vermerk zu tragen, daß sie nur in dem 
Vertragsstaat, der die Lizenz erteilt hat, in Verkehr gebracht 
werden dürfen. Trägt das Werk den in Artikel III Absatz 1 be
zeichneten Vermerk, so haben die Werkstücke denselben Ver
merk zu tragen.

c) . Das in Buchstabe а vorgesehene Ausfuhrverbot gilt nicht, 
wenn eine staatliche oder andere öffentliche Stelle eines Staa
tes, der nach diesem Artikel eine Lizenz zur Übersetzung eines 
Werkes in eine andere als die englische, französische oder spa
nische Sprache erteilt hat, Werkstücke der unter dieser Lizenz 
hergestellten Übersetzung in ein anderes Land versendet, so
fern

i) die Empfänger entweder Einzelpersonen, die dem
Vertragsstaat, der die Lizenz erteilt hat, angehören, oder
Zusammenschlüsse solcher Einzelpersonen sind;


